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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.2016

Norm

ABGB §26

GBG §31 Abs1

GBG §31 Abs2

GdO allg

1. ABGB § 26 heute

2. ABGB § 26 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Schließt eine Gemeinde als Privatperson einen Vertrag, so sind die Unterschriften derjenigen Personen, die nach den

einschlägigen Organisationsvorschriften die Erklärung zu unterfertigen haben, zu beglaubigen, wenn die Urkunde nicht

mit der genehmigenden Erklärung einer Behörde des Bundes oder eines Landes im Sinne des § 31 Abs 2 GBG versehen

ist.Schließt eine Gemeinde als Privatperson einen Vertrag, so sind die Unterschriften derjenigen Personen, die nach

den einschlägigen Organisationsvorschriften die Erklärung zu unterfertigen haben, zu beglaubigen, wenn die Urkunde

nicht mit der genehmigenden Erklärung einer Behörde des Bundes oder eines Landes im Sinne des Paragraph 31,

Absatz 2, GBG versehen ist.
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